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Nahe Verwandtschaft und Ehedispens -
Darf der Cousin die Cousine heiraten?

Friedrich Schmid

Résumé

/Aujourd'hui, /e cous/'n o /e c/ro/f d'épouser /a cous/'ne. Ce texte montre com-
ment, et de p/us en p/us, /es /'nferd/'ct/'ons de mar/'age ont d/'sparu ou cours des

s/èc/es et /a not/on de parenté se rédu/'t à /o p/us pet/te un/'té /am///o/e. Con/or-
mément à cette éi/o/ut/on, c'est ou ig*® s/'èc/e gue se sont produ/'ts /e p/us de

mar/'ages entre parents très proches, foute/o/'s oi/ec une d/spense spéc/o/e, o/ors

gu'/'/s sont de nos yours certes poss/'b/es sons d/'spense mo/'s devenus p/us rares.
Dons ce texte, on trouvera en outre beaucoup de rense/'gnements au su/et de /a

d/'scuss/'on sc/enf//7gue et popu/a/'re autour des guest/'ons de /'/'nceste, de /a con-
sangu/'n/'té, des consequences dégénérat/Ves et comment /es gens y /a/'sa/'ent

/ace. Des exemp/es concrets /'ssus des données personne//es de /'auteur accom-

pagnent des déc/arat/ons p/us généra/es. De nombreuses exp//cat/ons de

termes, adresses a/'ns/' gu'une r/'cbe b/Mograpb/'e ont pour but de /ac/7/'îer /a

cont/'nu/'té des recherches, te po/'nt de départ a été /a prat/'que des d/'spenses de

/'Eg//'se catbo//'gue.

Zusammenfassung

Heute dar/ der Cous/'n d/'e Cous/'ne he/raten. D/'e /Arbeit ze/'gt, wie s/'ch fbei/erbo-
te /'m tau/ der Jahrhunderte immer mehr ver/oren haben und w/'e s/'ch d/'e Vor-

ste//ung von Verwandtscba/f zunehmend au/ k/e/'nste Eam/7/'ene/'nbe/'ten be-

schränkt. D/'eser Entw/'ck/ung entsprechend kamen Ehen von sehr nahe Ver-

wandten am häu//'gsten /'m 79. Jahrhundert vor, a//erd/'ngs m/'t spez/'e//er D/'s-

pens, während s/'e heute zwar d/'spens/os mög//'ch, aber se/ten geworden s/'nd.

/n der/\rbe/'t//'nden s/'ch zudem v/'e/e H/'nwe/'se zur w/'ssenscha/t//'chen und popu-
/ären D/'s/cuss/'on rund um Eragen von /nzesf, /nzucht, degenerat/'ven Eo/gen und
w/'e Menschen dam/'t umgegangen s/'nd. /Con/crete ße/'sp/'e/e aus der Personen-
date/' des Tutors beg/e/'ten a//geme/'ne /Aussagen. Zah/re/'che ßegr//feer/c/ärun-

gen, Adressen und e/'ne re/'che t/'feratur//'ste so//en das l/Ve/'fer/orschen er/e/'ch-

tern. /Ausgangspunkt /ür d/'e /Arbe/'t war d/'e D/'spensprax/'s der katbo/iscben /C/'r-

che.
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1. Einleitung

Entlegene, abgeschlossene Bergtäler, Inzucht, Hasenscharte, Degeneration,
das mag einem einfallen, wenn man von Heiraten unter nahen Verwandten
hört. Robert Schneider hat in seinem Roman „Schlafes Bruder" genau dieser

Vorstellung Ausdruck verliehen. Allerdings hat er sie um einen bedeutenden

Aspekt erweitert: Elias Aider ist ein ausserordentlicher Künstler - die positive
Kehrseite des bekannten Phänomens. Was hier zufällig passiert, entspricht in

der Tierwelt der erfolgreichen Linienzucht, der bewusst herbeigeführten In-

zucht, einer Selbstverständlichkeit, wenn es darum geht, bestimmte Eigen-
schatten in möglichst deutlicher Ausprägung zu züchten. Bleiben wir aber bei

den Menschen und bei der Heirat unter nahen Verwandten. Es gab diese Ver-
wandtenheirat in geschichtlicher Zeit schon immer. Und schon immer gab es in

unserer Kultur auch Eheverbote. Doch viele dieser Verbote konnten durch

Dispens aufgehoben werden. Dispens von Eheverboten kennen wir vor allem
aus Herrscherhäusern. Aber auch Normalsterbliche wurden von Eheverboten
dispensiert: Allein für den Zeitraum 1455-1492 sind in Rom 42.560 Gesuche

wegen Eheproblemen eingegangen, die meisten davon wegen Ehehindernissen
(Schmugge 2008, 15). Von 1600-1830 wurde relativ oft im vierten und dritten
Grad dispensiert, dann, von 1830-1890, recht zahlreich auch im zweiten Grad.

Seither sind wir allmählich in eine moderne, globalisierte Welt hineingerutscht,
in der sich die alte Frage neu und anders stellt.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, aufweiche Weise Kirchen,
Staat und betroffene Menschen mit naher Verwandtschaft in der Ehe umge-
gangen sind/ Es ist keine biologische, juristische oder gar theologische Arbeit,
sondern eine, die sich weitgehend darauf beschränkt, Genealogen einige Anre-

gungen zu geben und sie zum eigenen Nachforschen zu ermuntern. Die heutige
Diskussion zur Titelfrage wird zwar nicht unterschlagen, aber sie steht nicht im

Zentrum der Arbeit.

'
Der Aufsatz ist aus zwei Referaten hervorgegangen: In Luzern (27. Februar 2010) lag der Focus

auf der Situation in der katholischen Innerschweiz. Für St. Gallen (19. Februar 2011) wurden das

Bistum St. Gallen und die reformierte Schweiz zumindest am Rande einbezogen.
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2. Verwandtschaftsgrad: kanonische und römische
Zählung^

Der Grad der Verwandtschaft kann unterschiedlich angegeben werden. Wir
unterscheiden eine frühere und eine heutige Zählung:

Nach alter, kanonisch-germanischer Zählung zählt jeder Schritt zum ge-
meinsamen Ahnen: Im ersten Grad verwandt sind Geschwister mit gleichen
Elternteilen, im zweiten Grad Cousins und Cousinen mit gleichen Grosseltern-

teilen, im dritten Grad Coucousins und Coucousinen mit gleichen Urgrossel-
ternteiien. Bei ungleicher Distanz zählt die entferntere. Diese Zählung galt in

der katholischen Kirche auch noch im CIC (Codex iuris canonici) von 1917, als

das alte kanonische Recht erstmals seine systematische Gestalt erhielt. Erst im
aktuellen CIC von 1983 wurde die neue Zählung eingeführt (u. a. Schraut 2005,
7). Alle unsere relevanten Kirchenbücher verwenden, wie wir sehen, diese

Zählung, und so ist den Genealogen bis heute meist nur sie geläufig/

Grosselternteil 2 • Grosselternteil Identische Person

Elternteil 1 • • 1 Elternteil Geschwister

Person A 0 • • 0 Person B Cousin / Cousine

7ab. 1: Cotvs/A und Cous/'ne s/nd nocf) a/ter Zä/i/ung /'m zwe/ten Grad verwandt.

Davon unterscheidet sich die neuere, römische Zählung, die heute staatlich
und kirchlich üblich ist, allerdings nur offiziell. Im Alltag hat sich diese Zählung
nicht durchgesetzt.

Jeder Schritt die Ahnenleiter hinauf und hinunter zählt: Geschwister sind im

zweiten Grad verwandt (eine Stufe hinauf und eine hinunter). Nichte und On-

kel zum Beispiel sind im dritten Grad verwandt (zwei hinauf und eine hinun-

ter). Cousin und Cousine sind Verwandte vierten Grades (zwei Stufen hinauf
und zwei hinunter).

^ Schon im ältesten CIC wird die unterschiedliche Zählung diskutiert. „Welcher Gestalt die Grade

der Blutsverwandtschaft zu berechnen sind". Die Antwort ist von Isidor von Sevilla im Jahre 630
in Spanien (Schilling und Sintenis 1834,147 ff.).
' Dennoch erstaunt, dass eine gegenwärtige Publikation mit mehreren Aufsätzen zum Thema

Verwandtschaft grundsätzlich die alte Zählung verwendet, ohne diese Zählart zu thematisieren
(Lanzinger, Politiken der Verwandtschaft).
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Grosselternteil 2 • Grosselternteil Identische Person

Elternteil 1 • • 3 Elternteil Geschwister

Person A 0 • • 4 Person B Cousin / Cousine

Tab. 2: Cous/a und Cous/'ne s/'nd nacb neuer Zäb/ung /m werfen Grad i/erwandf.

3. Ahnenverlust, Inzucht und Inzest

Wir alle haben, ob wir sie kennen oder nicht, zwei Eltern, vier Grosseltern,
acht Urgrosseltern, 16 Ururgrosseltern, 32 Urururgrosseltern usw. Durch Ver-
wandtschaft von Voreltern tauchen einzelne Personen in der Ahnenliste mehr-
fach auf. In meinem persönlichen Fall taucht ein Urururur-Grosselternpaar
viermal auf, weil gleich vier seiner Kinder über Seitenlinien zu meinen Ahnen

geworden sind. Die Reduktion der wirklichen gegenüber der theoretischen
Ahnenzahl nennt man Ahnenschwund oder Ahnenverlust. In meinem Fall be-

trägt der Ahnenverlust in fünfter Ahnengeneration 2 von 32 und in sechster 6

von 64. Ahnenverlust ist also ein rein rechnerischer Begriff. Ahnenverlust in der
zweiten und dritten Generation ist, was die genetische Vielfalt anbelangt, heik-
1er als einer in der sechsten oder siebten. Je mehr Generationen wir zurückge-
hen, desto grösser wird die Ahnengeneration. In 10. Generation (etwa Bauern-

kriegszeit 1653) haben wir 1024 gleichrangige Ahnen, in 20. Generation (kurz
nach dem legendären Rütlischwur) sind es bereits 1.048.576, in 23. Generation
8.388.608, ein grosser Teil der damaligen Bevölkerung Mitteleuropas. Wenn
der Ahnenverlust also 300 von 1024 beträgt, ist das nicht sehr schlimm, wenn
er 7 Mio. von gut 8 Mio. beträgt, ist es nicht gravierend, sondern wohl normal.

Generation 1 2 3 4 5 6

Theoretische
Ahnenzahl

2 4 8 16 32 64

Friedrich Schmid 2 4 8 16 30 58

Karl II. (siehe hinten) 2 4 6 10 10 18

Tab. 3: Abaenver/usf
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Unter Inzucht versteht man bei Tieren die Verpaarung von näher Verwand-
ten als im Durchschnitt der Rasse. Inzucht ist in der Pflanzen- und Tierzucht ein

positiver Begriff, weil es darum geht, durch Kreuzung möglichst naher Ver-
wandter reinerbige Zuchtlinien mit hochwertigen Eigenschaften zu erhalten
und die Merkmale zu stabilisieren. Bei Menschen spricht man, zumindest seit
die Rassenideologie des Nationalsozialismus verpönt ist, nicht von Zucht. In-
zucht bei Menschen meint darum einfach „häufige nahe Verwandtschaft der
Ahnen" und ist also ein ziemlich vager Begriff. Es gibt Versuche, die Inzucht
näher zu beschreiben, indem man den sogenannten Verwandtschaftskoeffi-
zienten, den Inzuchtkoeffizienten oder den Ahnenverlustkoeffizienten be-
stimmt.'* Je stärker der Ahnenverlust (zum Beispiel 10 statt 32 Urururgrossel-
tern, Ahnenverlust: 22 von 32), desto merklicher die Inzucht. Der Begriff ist
zunächst nicht moralisch zu verstehen; er kann allerdings neutral oder despek-
tierlich verwendet werden.

Unter Inzest im engeren Sinn versteht man sexuellen Kontakt in gerader Li-

nie (zwischen Eltern, Grosseltern und Kindern) und zwischen Geschwistern.
Der Begriff ist eindeutig. Auch wenn die deutsche Umschreibung, nämlich Blut-
schände, kaum noch verwendet wird, bleibt die Sache selbst bis heute tabui-
siert oder geächtet. Seit dem ältesten Kirchenrecht gilt Inzest im engeren Sinn

als Verstoss gegen göttliches Recht oder Naturrecht. Deswegen ist während
der ganzen Kirchengeschichte eine Dispensierung von diesem Ehehindernis nie

möglich gewesen. Inzest im weiteren Sinn meint alle Ehen im verbotenen Grad,
einschliesslich der durch Verschwägerung oder Tauf- oder Firmpatenschaft
entstandenen Verwandtschaft. Erst in neuester Zeit (vgl. Kapitel 9) gibt es den

Versuch, den einvernehmlichen Inzest unter Erwachsenen zu erlauben oder
zumindest nicht unter Strafe zu stellen. Inzest-Ehen (Ehen zwischen Geschwis-

tern oder zwischen Elternteil und Kind) sind aber bis heute nicht möglich.

Details dazu sind, wie obige Definitionen, im Internet leicht zu finden
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4. Eheverbote und Dispenspraxis im Verlauf der Zeit^

4.1 CIC (Corpus iuris canonici) 1580-1917

Das Corpus iuris canonici ist ein riesiges Konglomerat von kirchenrechtli-
chen Fragen, Diskussionen, Bestimmungen und Dekreten mit einem Fundus an

biblischen, kirchenväterlichen, päpstlichen, synodalen und konziliären Aussa-

gen. Es lohnt sich, den folgenden Titel als google-book aufzuschlagen und aus-
führlich darin zu lesen: Das Corpus juris canonici in seinen wichtigsten und

anwendbarsten Theilen, ins Deutsche übersetzt und systematisch zusammen-
gestellt von Dr. Bruno Schilling (Schilling und Sintenis 1834).

Etwas vereinfacht kann Folgendes gesagt werden: Was am IV. Laterankonzil

von 1215 und nach der Reformation am Konzil von Trient 1545-1563 behandelt
und bestimmt wurde, fand 1580 Eingang in diesen Korpus des kanonischen
Rechts. In diesem Konzil entwickelte die Kirche mit der Pflicht, Kirchenregister
zu führen, erstmals so etwas wie ein Zivilstandswesen (Loretan 2010, 21,
Schraut 2005, 7). Zu unserer Frage lässt sich folgendes herauslesen:

In gerader Linie gilt ein absolutes Eheverbot, von dem keine Dispens mög-
lieh ist, weil in diesem Fall Naturrecht tangiert würde.

^ Siehe dazu Loretan 2010, 25 ff. Bei ihm findet sich auch eine reiche Literaturliste zur Ehetheo-
logie.
„Ehen vor Gericht" von Ludwig Schmugge ist ein wunderbares Buch, auf das ich leider erst nach
Abschluss der Arbeit hingewiesen wurde. Eingebettet in viel Information über katholisches Ehe-

recht erfahren wir von Hunderten konkreter Ehen. Mit Kenntnis dieser Publikation hätte ich bei
der Recherche wohl andere Wege eingeschlagen. Aber: Ich fand das Buch auch deswegen nicht,
weil mein Thema und die schwergewichtig überprüfte Zeit nicht mit denen von Schmugge über-
einstimmten. Hier einige Beobachtungen nach der Lektüre:
Bei Dispensen im katholischen Raum bin ich ausschliesslich auf solche gestossen, in denen die

Dispens (in der Schweiz ist mir nur die weibliche Form des Ausdrucks begegnet) vor Eheschluss

eingeholt wurde. Als ich in evangelisch-reformierten Chorgerichtsmanualen nach Parallelen

suchte, zeigte sich ein umgekehrtes Bild: Hier war nie von einer vorgängig erzeigten Dispens die
Rede. - Zwischen dem kirchlichen Eherecht und seiner Handhabung gibt es riesige Unterschiede.
Die Matrimonialsachen des CIC scheinen seit der allgemein üblichen katholischen Registriertä-
tigkeit ab 1600 wesentlich weniger streng gehandhabt worden zu sein. In meinen Kirchenbü-
ehern sind mir ausschliesslich Dispensen zur Blutsverwandt begegnet. Und dort verzeichnet
finden sich seit 1600 höchst selten Dispensen zum 4. Grad, meist aber solche zum 3. Grad und
ausschliesslich im 19. Jahrhundert auch solche zum 2. Grad. - Aus den Kirchenbüchern seit 1600,
zumeist aus Schüpfheim und weiteren Entlebucher Pfarreien, sind mir keine Dispensen bekannt,
die sich auf Verwandtschaft durch Patenschaft, Schwägerschaft, voreheliche Beziehungen und
Ehebruch beziehen, auf Situationen also, die bei Schmugge eine ausserordentlich bedeutsame
Rolle spielen. - Schliesslich sei noch Folgendes erwähnt: Schmugge erzeugt mit seinem Buch

„Ehen vor Gericht" wohl unabsichtlich die Vorstellung, als ob mindestens jede fünfte Ehe vor
einem bischöflichen oder päpstlichen Gericht gelandet wäre. Man hätte zu gerne gewusst, wie
viele wirklich gelebte Ehen den 6387 Suppliken (Bittschriften) aus dem Raum des Deutschen
Reiches gegenüberstanden.
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In den Seitenlinien gilt ein Verbot bis zum vierten Grad alter Zählung (aZ).®

Vom Verbot der Geschwisterehe kann - ebenfalls aus Naturrechtsgründen -
nicht dispensiert werden. Dispensen sind erst vom zweiten Grad an möglich
(Stufe Cousin, gleiche Grosseltern)

Es gibt auch die geistige oder gesetzliche Verwandtschaft. Gemeint sind

zum Beispiel Patenschaft, Adoption und Schwägerschaft, für die Eheverbote

gelten, allerdings dispensierbare/
Das Dispensrecht lag ursprünglich beim Papst, der dieses aber schon im 13.

Jahrhundert auf ein spezielles Amt übertragen hat, die Pönitentiarie, welche
schon Ende des Mittelalters über 200 Personen beschäftigte. Das auch das

nicht reichte, wurde das Dispensrecht, wenigstens für einfachere Fälle, meist
weiter delegiert an päpstliche Legaten, an den Nuntius oder den Bischof, der

(S t et m B ttitttt ît er I it t g U c r iu an b t f aft
a xt.3 berrx Corpus juris canonici.

Ascendentes.

Abb. 1: SfammboL/m ß/utsverwa/ictecba/t nacb /canon/scbem fieebt: D/e Darste//ung

ze/gt sebr sebön, w/'e vom Probanden /V aus v/er verbotene Scbr/'tte /n der geroden L/n/e

(7/nea rectaj und /'n den Se/ten//n/nen fco//afera/esJ gezöb/t wurden. Que//e: 5cbrout
2005 noeb Weber 1886, 71.

®
In altkirchlicher Tradition reichen Eheverbote bis zum siebten der Verwandtschaft alter Zählung

zurück. Erst das IV. Laterankonzil von 1215 bestimmte, man habe nicht weiter als bis zum vierten
Grad zu gehen (Weigand 1986,1623).
' Siehe Schraut 2005, 8f. Dort finden sich auch gute Literaturhinweise, zum Beispiel Mousang
1863, Sabean 2002 oder Reifenstuel 1738.
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es seinerseits durch das Ordinariat oder den Generalvikar ausführen lässt. Ge-

legentiich ist ein Gerangel um die entsprechende Kompetenz festzustellen. Bei

abschlägigen Entscheiden bestand eine Rekursmöglichkeit an die Pönitentiarie,
unter Einschaltung eines Prokurators. Besonders heikle Fälle, z.B. aus dem

Hochadel, wurden vom Grosspönitentiar an den Papst weitergeleitet und in

der päpstlichen Kanzlei erledigt.
Es folgt das Beispiel eines Dispensgesuchs im Original und in Übersetzung.®

ReverendZssZme oc C/cr/7ss/me Dom/'ne/ Dom/'ne Prov/cor/ genera//'
Expo/i/fur ReverendZss/'mae Dom/naf/on/ vesfrae pro parte devotoram /ps/us
Franc/'sc/' Joseph/' von >4rx & Annae Mar/'ae ßros/' amborum ex Eger/dngen,
gaod d/'ct/' oratores ce/ebraf/'s yam Sponsa/Zbas /actagae ana proma/gat/'one
cap/ant matr/mon/a/Zter copa/ar/ - cam vero /'nnotaeret dos mZserrZmae paa-
pertatZs oratores od tertZam & gaartam consangaZnZtatZs gradum /Zneae tran-
sversae, proat Scbemate apposZto patet, ZmpedZtos esse Zdeogae desZderZam

Saarn bac Zn parte SZne d/'spensatZon/'s gratZa ad/'mp/ere non posse. ZJ/'nc Z?eve-

rendZssZmae Dom/'nat/'onZ damZ//Zme Sapp/Zcant, ut eum eZsdem Saper dZcto

ZmpedZmento denZgne dZspensare dZgnetar. Schema consangaZnZtatZs S/'c da-
det

SfZpesJosepbas ßrosZ

/\nna Mar/'a Sponsa

Sam per/ecto SadmZssZonZs g/fecta / ReverendZssZmZ ac C/arZssZmZ DomZnZ /
DomZnZ

Eger/cZngen 7ma A/ovemdr/'s J820
Servoram Zn/Zmas/ Matth. Kaa/mann/Parocdas

L/rsas

ßendZctas

ßenedZctas

E/Zsadeth

CatdarZna

Franc. Joseph. Sponsas

®

Rolf Fäs vom Bischöflichen Archiv der Diözese Basel in Solothurn hat mir die Fotokopie des

Dokumentes in freundlicher Weise überlassen. Pater Alois Kurman, Einsiedeln, gebührt ein Dank

für die Hilfe beim Übersetzen.
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Hoc/7würd/gster und £r/crucbtesfer Herr, Herr Genercr/fproJv/Vccrr /Ord/'nar/'us,
O///Z/0/7
Es w/'rd darge/egt/Eurer Hocbwürd/'gsten Herrsc/70/f fße/e/7/sgewo/tJ/
/ür d/'e Porte/' der untertön/gen ß/'ttsfe//er, des Franz Jose/ von /\rx und der
/\nno /Wor/o ßros/, be/'de ous Fger/c/'ngen, doss /iäm//'cb besagte ß/'ttsfe//er,
nachdem s/'e bere/'ts ver/obt s/'nd und e/'ne ö//ent//cbe ße/canntmacbung er-

/o/gt /'st, wünschen, ebe//'cb getraut zu werden. /Vacbdem totsöcb//'cb bekannt
geworden war, doss d/'e ous ärm//'cben Verbä/tn/'ssen (stammenden/ ß/'ttste/-
/er wegen dem dr/'tten und werten Grad der l/erwondtscbo/t /'n der Se/'ten//'-

n/'e, w/'e ous dem onge/ügten Scbemo hervorgeht, geh/'ndert s/'nd und daher
/'bren 1/1/unsch /'n d/'esem ßere/'ch ohne d/'e Gunst der D/'spensat/'on n/'cht er/ü/-
/en können - Daher b/'tten s/'e Eure Hochwürd/'gste Herrscbg/t untertön/'gst,
doss s/'e /"d/'e Herrscba/tJ /'hnen /den ß/'tfste//ern/ vom oben dorge/egten H/'n-

dern/'s güt/'g D/'spens zu geben geruhe. Dos Schema der Verwandtscba/t w/'e

/o/gt.

Stamm(Vater/ Jose/ßros/'
l/rs E//sabefb

ßened/'/ct /Cothor/'no

ßened/'/ct Franz Jose/, ßraut/'gam
/Anna /War/'a, ßrout

/cb b/'n /'n vo//er H/'ngobe des Gehorsams gegen den Hochwürd/'gsten und Er-

/ouchtesten Herrn des Herrn
Egerk/'ngen, 7. A/ovember 1820
/br untertön/'gsterD/'ener/ Matth. /Cou/monn/ P/orrer

Drei Bemerkungen seien noch angebracht:

- Die Dispensformulierungen in katholischen Ehebüchern lauten etwa: „Dis-
pensatio propter consanguinitatem"® (Dispensation wegen Blutsverwandt-

schaft), „Dispensatio in tertio gradu consanguinitatis" (dispensiert im drit-
ten Grad der Verwandtschaft) oder abgekürzt „disp 3. Gr".

®

Mit Stichwörtern wie „Latein in Kirchenbüchern" oder „Kirchenbuchlatein" können gute Adres-

sen heute leicht ergoogelt werden.
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- Im angeführten Beispiel aus Egerkingen ist von Blutsverwandtschaft im

dritten und vierten Grad die Rede. Das ist insgesamt eine Verwandtschaft
im vierten Grad, weil letztlich die weitere Entfernung gilt. Nach neuer Zäh-

lung wäre es eine Verwandtschaft im siebten Grad, vier Schritte hinauf und

drei hinunter.

- Ehen im vierten Grad (gleiche Ururgrosseltern) müssten eigentlich zahlrei-
eher sein als solche im dritten Grad. In Wirklichkeit sind Dispensationsein-
träge im vierten Grad über alle 300 Jahre hinweg vergleichsweise selten. Es

scheint, dass man es mit dem vierten Grad nicht so genau genommen hat.

Vermutlich wusste man oft auch nicht um die entsprechende Verwandt-
schaft, besonders in den Frauenlinien. Jedenfalls wissen alle Forscher aus

dem Kanton Luzern, in dem keine Stammbücher angelegt wurden, wie
schwierig es ist, vor 1800 nur mittels der normalen Pfarrregister eindeutige
Zuordnungen vorzunehmen. Im Übrigen ist das Eheverbot im vierten Sei-

tengrad aus dem CIC von 1917 verschwunden.

4.2 CIC 1917

1917 wurde das alte, relativ unübersichtliche Regelwerk neu codifiziert. CIC

heisst jetzt „Codex iuris canonici". Bezüglich unserer Fragestellung hat sich in

der Fassung des kanonischen Rechts CIC von 1917 nur wenig geändert. Die Ehe

ist in Titel VII abgehandelt, und zwar von Can. 1012-1160. Es gilt immer noch

die alte Zählung der Verwandtschaftsgrade (Can. 96, 97).

Wichtigste Neuerung: Das Dispensrecht in dieser Sache ist jetzt grundsätz-
lieh den Bischöfen übertragen (Schraut 2005, 10). Und das Eheverbot bei Ver-
wandtschaft im vierten Grad ist aufgehoben (Perathoner 1923, 328). Konkret
bleiben sogenannte Inzestehen undispensabel verboten. Dispensierbar sind

Ehen im zweiten und dritten Grad der Seitenlinie (Can. 1076). Das Verbot der
Schwägerehe bleibt bestehen, in gerader Linie ganz, in der Seitenlinie bis zum
zweiten Grad inclusive (Can. 1077).

Mit dem CIC 1917 ist das Kirchenrecht zwar erstmals als Gesetzestext struk-
turiert festgeschrieben. Gleichzeitig muss man zur Kenntnis nehmen, dass sich

die Bedeutung des Kirchenrechts seit Einführung des ZGB in der Schweiz deut-
lieh verringert hat, mit Sicherheit für Genealogen.

Aus dem Bistum St. Gallen, das aus 142 Pfarreien besteht, seien dennoch

einige Zahlen vorgelegt:
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Dispens bei 1862 1939 1945 1960 1961

Mischehe - 186 215 281 269

Verwandtschaft vierten Grades aZ 8 0 0 0 0

Verwandtschaft dritten Grades aZ 26 3 5 6 9

Verwandtschaft zweiten Grades aZ 19 3 1 0 4

Tob. 4: D/'spensen /'m ß/'stum St. Go//en

Nach 1917 sind Ehen vierten Grades erlaubt, es lassen sich keine Dispensen
mehr finden. Die Tabelle deutet auch an, dass es eine ganze Reihe von Ehehin-

dernissen (impedimenta) gibt. Einige sind hier kommentarlos aufgeführt: Ge-

lübde (votum virginitatis), Mischehe (mixtae nuptiae, mixta religio oder cultus

disparatus), mangelndes Alter (vir ante decimum sextum, mulier ante decimum

quartum), dauernde Impotenz (impotentia antecedens et perpétua), beste-
hende Ehe (viri uxorem habentes), Ehen von Priestern (clerici in sacris ordini-
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Abb. 2 und 3; ß/schö///ches Arch/V St. Go//en; l/erze/cdn/'s der D/'spense über Consong.,
A/jf/'n., Cu/t. d/'spor. vom 1. lönner 1863-7. lun/ 1876 (626, 3c). - Abrechnung des Ge-

bührenge/des m/t dem oposto/Zscben A/unt/us /n Sern. Für 186 D/'spensot/onen wurden
1939 toto/ Fr. 350 on Gebühren e/'ngenommen (622). D/'e Dokumente wurden am 5.

Oktober 2010 e/ngesehen.
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bus constituti) und Ordensleuten (religiosi qui vota sollemnia professi sint),
Ehen bei Raub (raptus) und Verbrechen (crimen), Blutsverwandtschaft (con-

sanguinitas), Schwägerschaft (affinitas), bürgerliche Verwandtschaft, zum Bei-

spiel bei Adoption (cognatio civilis), geistliche Verwandtschaft, zum Beispiel bei

Patenschaft (cognatio spiritualis). In St. Gallen wurden die Dispensen all dieser
Ehehindernisse im Gegensatz zu andern Bistümern fein säuberlich in Bücher

eingetragen, vielleicht weil das Bistum erst 1847 entstanden ist und so einen

gewissen Gründerehrgeiz entwickelt hat.

4.3 CIC 1983 (aktuell)

In diesem heute gültigen „Codex des kanonischen Rechts", auch in deut-
scher Übersetzung im Internet leicht zugänglich, ist alles, was das Sakrament
der Ehe betrifft, bei Can. 1055-1165 zu finden.

Seit dem CIC 1983 gilt in der Katholischen Kirche offiziell die neue, auch

staatlich übliche Verwandtschaftszählung (auch Loretan 2010, 26).

Das Dispensrecht liegt beim bischöflichen Ordinarius, in der Schweiz beim

sogenannten Offizial.
Ehen bleiben verboten in gerader Linie und zwischen Geschwistern, eheli-

chen und unehelichen. Für all diese Fälle gibt es wegen des Naturrechts keine

Dispensmöglichkeit. Solche Ehen wären Inzestehen.
In der Seitenlinie sind Ehen nur noch bis zum vierten Grad neue Zählung

(Cousin) verboten/" aber Dispens ist möglich. Bei Ehehindernissen aus Schwä-

gerschaft oder Adoption kann ebenfalls dispensiert werden.

4.4 Staatliche Regelung: Ehehindernisse heute, ZGB Art. 95

Grundsätzlich ist zu beachten, dass in Europa zunächst die Kirche allein über
Ehen bestimmt. In der reformierten Schweiz findet man seit der Reformation

so etwas wie eine zivile Eheregelung. Die Aufklärung und die Französiche Revo-

lution verstärken die zivilrechtliche Eheregelung. Die zivilen Regelungen sind zu

jedem Zeitpunkt immer etwas weniger rigide als die kirchlichen. Flier der fragli-
che heutige Wortlaut in der Schweiz:

Bei der Verwandtschaft in der Seitenlinie ist ein kontinuierlicher Rückgang der Grade festzu-
stellen: In frühmittelalterlicher Zeit gilt aufgrund der Diskussion im alten CIC eine Verwandt-
schaft bis zum sechsten oder siebten Grad alter Zählung als verpönt. Innozenz III. beschränkt sich

auf vier Grade, der CIC 1917 auf drei, der CIC 1983 auf zwei und das ZGB verbietet in der Seiten-
linie nur die Geschwisterehe. Dagegen bleiben Ehen in gerader Linie konstant verboten. Stark

reduziert wurde auch das Hindernis der Schwägerschaft. 1983 ist davon nur noch die Schwäger-
schaft in der geraden Linie übriggeblieben: Eine Witwe soll zum Beispiel nicht den Schwiegerva-

ter heiraten.
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1 D/'e fhescMessung /st zw/'sc/ien Verw/anc/fen /n gerader L/'n/'e sow/'e zw/'-
sc/re/7 Geschw/'sfem oc/er Ha/bgeschw/'sfem, g/e/cdgü/f/g od s/'e m/'fe/'nanc/er
c/ura/? Abstammu/ig oc/er durah Adopf/'o/i verwandt s/'/id, verboten.

2 D/'e Adopt/on debt das fbeb/'ndern/'s der Ven/i/a/idtscha/t zw/'scben dem

Adopf/Vk/'nd und se/'nen A/ocb/commen e/'nerse/'ts und se/'ner angestammten
Fam/7/e anderse/'ts n/'cbt au/.

Vor Einführung des ZGB war die kirchliche Ehegesetzgebung auch staatlich
gültig. Seither beansprucht der Staat Gesetzespriorität. Den Bereich Adoption
hatte die Kirche nur am Rande geregelt. Seit dem CIC 1917 hält sie sich diesbe-
züglich an die entsprechende staatliche Eheregelung von Adoptierten (Pera-
thoner 1923, 317). Die Regelung nach ZGB Art. 95 zeigt, dass der Gesetzgeber
biologische und juristische Verwandtschaft ausdrücklich nicht unterscheiden
wollte.

4.5 Situation in der Evangelisch-reformierten Landeskirche

Mein erster Eindruck bei der Recherche war, der fragliche Bereich sei im re-
formierten Raum insgesamt weniger bekannt, schlechter dokumentiert oder
seltener schriftlich festgehalten; und schliesslich seien Quellenstandorte kaum
bekannt. So wurde ich in St. Gallen auf die Zürcher Landeskirche verwiesen
und in Zürich auf den Pfarrer von Einsiedeln. Dieser überreichte mir endlich
einen kopierten Ausschnitt eines allgemeinen historischen Textes über das

reformierte Zürich (Schmid, Die Evangelisch-reformierte Landeskirche). Inzwi-
sehen kam dennoch einiges an Information dazu (besonders Mathieu, Kin Mar-
riages, 213 f.):

Die Reformatoren fanden Verbote und entsprechende Dispensen unbiblisch
und finanziell begründet, weshalb sie nach einer Ordnung von 1525 abge-
schafft werden sollten. Aber die vollständige Abschaffung der Verbote gelang
nicht, weil ein ungeordnetes eheliches Zusammenleben zu Ärgernissen und

Spannungen im Volk führte. Auf diesen Druck hin wurden 1533 in Zürich zwei
Konferenzen abgehalten, an denen auch Vertreter von Bern, Basel, Schaffhau-
sen und St. Gallen beteiligt waren. Die Mehrheit der Versammelten beschloss
ein Verbot von Verwandtenehen bis zum dritten Grad aZ; nur Bern erlaubte
Ehen im 3. Grad aZ. In Zürich wurde 1526 (Bern 1528, Basel und Schaffhausen

1529) die Eheverkündigung von der Kanzel und die Führung von Ehebüchern

eingeführt. Heimliche Ehen waren - wie schon in altkirchlicher Zeit - verpönt.
Neu war nun für Brautleute bis zum vollendeten 19. Altersjahr die Zustimmung
des Vaters erforderlich. Nach dieser Regelung hatte der Pfarrer, der auch Staat-
licher Beamter war, Ehehindernisse abzuklären. Darunter fielen unter anderem
nahe Verwandtschaft, Ehebruch oder Eheversprechen während einer Ehe.

Zwingiis Nachfolger, Heinrich Bullinger, hat in seinem Werk „Der christlich Ee-

stand" nur die Eheverbote gemäss Leviticus 18 (3. Mose), akzeptiert (Bullinger
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1579, Kap. VII, S. 16-23), was grosszügiger ist als die Bestimmungen von 1533.

Aber 1591 ging Zürich sogar noch etwas weiter zurück, nämlich bis zum unglei-
chen dritten und vierten Grad. Verboten waren damit (ähnlich wie in der ka-

tholischen Kirche) Ehen bis zum vierten Grad der Verwandtschaft, wobei das

Ehegericht solche Ehen gegen Bezahlung einer Busse gestatten konnte."
In Bern wurde 1580 das Chorgericht eingeführt, nachdem es in Zürich schon

1525 eingeführt worden war. Die entsprechende Sittengesetzgebung wurde
zur ersten einheitlichen Rechtsordnung und das Chorgericht in den Gemeinden

zur ersten eigentlichen Behörde. Es sollte an die Stelle der bischöflichen Ge-

wait treten." D/'e Cbor-R/cbter so//en n/'c/?t o//e/n ße/e/cb hoben, ou/ d/'e £be-

Soeben zu achten, sondern /ns geme/'n oh a//en unseren Satzungen " (Aerni
o. J. nach Chorgericht Bern 1743).

Im 18. Jahrhundert gingen, wohl im Zuge der Aufklärung, die Bemühungen
dahin, die Eheverbote zu reduzieren. Die Ehe von Cousin und Cousine sollte
mit Dispens erlaubt sein. Vorsichtig ist man immer noch, weil man Proteste
und Skandale fürchtet.

Die folgende Chorgerichtsordnung von 1824 aus Glarus zeigt die damalige
Regelung: zwei Artikel zum Bereich fheh/ndern/sse:
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Abb. 4-6: C/te/se/tea Cborger/'cbfsgesetze aus G/arus und ßern

' ' Literaturhinweise zum Eherecht in Zürich, Bern und Schaffhausen: Hofer, Üppiges, unzüchtiges
Lebwesen, 1993 ; Hürlimann, Die Eheschliessungsverbotel987; Köhler, Zürcher Ehegericht,
1932-1942; Wehrli, Verlobung, 1933; Kilchenmann, Die Organisation des zürcherischen Ehege-
richts zur Zeit Zwingiis, 1946.
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Art/te/ 5: Rüc/cs/c/?t//c/? c/er Verwa/ic/tscba/f s/'nd Eben verboten: 1. /Cro/t un-
serer Landesgesetze /'m zwe/'ten Grad und näher. /m zwe/'ten und dr/'tten Grad
aber m/t D/'spensat/'on zugegeben. 2. zw/'scben St/'e/- oder Scbw/'egere/tern rn/'t
/'bren St/'e/- und Scbw/'egerk/näern. 3. Zw/'scben l/erscbwägerten. <4rt/to/ 6; Zw/'-

scben dem Vormund und e/'ner unter se/'ner Vormunc/scba/t stehenden Person
sow/'e zw/'scben e/'ner Person und den/'en/'gen, d/'e Vater- oder /Wutterste//e be/'

/'br vertreten, tonn, be/' gemachter E/'nwendung ohne obr/'gto/'t//'cbe ßew/'///'gung
to/'ne Ehe gescb/ossen werden. Art/to/ 7; Personen, we/cbe m/'te/'nander d/'e Ehe

gebrochen haben, tonnen s/'ch n/'ema/s verbe/'raten.
Für St. Gallen seien folgende Archivalien angegeben:
Online Archivkatalog des Staatsarchivs St. Gallen: CA 02/08 Evangelisches

Ehegericht, 1803-1874 (Serie) siehe auch: CA 01/04.05 Evangelische Ehegerich-
te, Ehesatzungen, 1806-1868 (Dossier) und: CA 02/04.02.02 Matrimonialsa-
chen, Eheangelegenheiten, 1837-1857 (Dokument). - Dieser Katalog aus St.

Gallen deutet darauf hin, dass man vermutlich ältere Archivalien aus den evan-
gelisch-reformierten Kantonalkirchen in den entsprechenden Staatsarchiven
sucht. Der Frage wurde nicht weiter nachgegangen.

In jüngster Zeit sind mir einige Transkriptionen von Chorgerichtsbüchern
(zum Beispiel Guggisberg 1996) begegnet, aber obwohl die Ehegesetzgebung
bezüglich Verwandtschaft in der reformierten Schweiz letztlich nur im Detail

von der katholischen abweicht, habe ich bisher noch von keinem einzigen Fall

gelesen, in dem eine Dispensation gewährt oder abgelehnt worden wäre.

5. Erbkrankheiten - Auflistung und Beispiele aus Herr-
scherhäusern

5.1 Liste möglicher Erbkranheiten

- Kinderlosigkeit, Kindersterblichkeit, Totgeburten

- Wachstumsstörungen, späte Entwicklung in Gehen und Sprechen, allgemei-
ne Schwächlichkeit, spätere Impotenz

- körperliche Behinderungen, Verwachsungen, deformierte Körperteile, Fla-

senscharte

- Ausbruch typischer Merkmale: Flabsburgerlippe, Bluterkrankheit, Schwer-

hörigkeit, Schwersichtigkeit

- Magen- und Darmerkrankungen, Blut im Urin, Nierenleiden, Rheumatismen

- Geistige Behinderungen, Geisteskrankheit, geistige Umnachtung, Tobsucht,
Wahnvorstellungen, extreme Handlungsweisen, Zornesausbrüche, Epilepsie
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D/'ese Liste /'st aus fa/'ograp/?/'sc/?em /Wafer/a/ zusa/nrner/gefragen. S/e verz/'c/?-

tet i/o/fefänd/g at;/ mec/iz/n/sc/ie Fac/?begn0e. D/'e /o/genden /i/stor/sc/ien Ge-

sta/fen ge/ten a/s Paradebe/'sp/'e/e/ür /nzucbtbed/'/igfe Schwächen, Fe/j/entw/c/f-

/ungen und /Cran/che/fen.

Abb. 7-9: Tufencbamun, Don Car/os, For///. (Que//e:/fe/e ß/'/deraus dem /nternetj

5.2 Tutenchamun (Regierungszeit etwa von 1332 bis 1323 v. Chr.)

Die Mutter Tutenchamuns war nicht die schöne Gattin Nofretete, sondern
eine Schwester oder sogar Tochter des Vaters, wobei anzumerken ist, dass

Geschwisterehen bei Pharaonen sehr verbreitet waren. Tutenchamun war
gehbehindert, er brauchte einen Stock als Gehhilfe. Ursache für die Gehbehin-

derung war eine Knochenkrankheit oder Malaria. Unter zahlreichen Missbil-

düngen sind eine Gaumenspalte und ein Klumpfuss zu nenne. Er starb mit 19

Jahren."

5.3 Don Carlos, der Wahnsinnige, 1545-1568

Im Hause Habsburg gab es eine Häufung von nahen Ehen und sehr gefähr-
deten Menschen. Die Urururgroßmutter von Don Carlos, den wir auch aus
Schillers Drama kennen, war Isabella von Portugal, die als Irre von Arevalo im
Jahre 1496 in geistiger Umnachtung starb. Seine Urgroßmutter Johanna die

Wahnsinnige (+1555) zeigte schon als junge Frau Anzeichen von Schizophrenie.
Sie litt an Nervenschwäche, Wahnvorstellungen, Depressionen und Tobsuchts-
anfällen. Durch kontinuierliche Verwandtenehen traten gehäuft Geisteskrank-
heiten auf, und zwar sowohl bei den österreichischen wie bei den spanischen

" Diverse Quellen, u. a. NZZ Online 17. Februar 2010.
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Habsburgern. Ein Beispiel ist Don Carlos. Er hatte einen deformierter Rücken
und ungleich lange Beine, litt an epileptischen Anfällen, hatte erhebliche Lern-

Schwierigkeiten, sprach nur mühsam und kaum verständlich und neigte
schliesslich zu extremen Handlungsweisen und Zornesausbrüchen. Sein Ge-

mütszustand verschlimmerte sich besonders nach einem Sturz im Jahre 1562,
bei dem er so schwere Schädelverletzungen davontrug, dass er zeitweise das

Augenlicht verlor und nur durch eine Schädeltrepanation (Schädelöffnung)
gerettet werden konnte.

5.4 Karl II., der missbildete Kranke 1661-1700

Karl II. ist eines der schlimmeren Opfer der über Jahrhunderte anhaltenden
habsburgischen Inzucht. Der Ahnenschwund war bei ihm sehr stark; er hatte
nur 10 statt normalerweise 32 Urururgrosseltern. Sieben seiner acht Urgrossel-
tern stammten direkt von Johanna der Wahnsinnigen ab. Karl war ein gross-
köpfiges, schwaches Baby. Sprechen konnte er erst mit vier, gehen mit acht. Er

hatte die typische Habsburgerlippe und litt an einer Fehlstellung des Unterkie-
fers und an Magen- und Darmerkrankungen. Mit ihm starb die portugiesische
Linie aus.

6. Häufung naher Ehen im 19. Jahrhundert

Von den traurigen Berühmtheiten kehre ich zurück zu meiner relativ gros-
sen Datei mit Menschen aus dem Entlebuch, besonders aus Schüpfheim." In

der Zeit von 1600-1800 lassen sich sporadisch Dispenseinträge in den Ehebü-
ehern finden, am häufigsten zum dritten Grad, gelegentlich zum ungleichen
dritten und vierten Grad. Aber bisher ist mir kein Eintrag zum zweiten Grad

bekannt. Ob es wirklich keinen gab, muss mangels systematischer Untersu-
chung offen bleiben. Es gibt in dieser Zeit auch nur wenige schriftliche Hinwei-
se auf Behinderte, die als Indiz für Ehen zweiten Grades dienen könnten. Dann

aber, zwischen 1837 und 1888, finde ich ohne langes Suchen eine Handvoll
Ehen im zweiten Grad, deren Folgen traurig genug sind. Danach lassen sich in

meiner Datei keine solche Fälle mehr finden.^ Zwei betroffene Familien wer-
den hier kurz erwähnt, zwei weitere finden sich im Kapitel 8. Gesagt sei noch,
dass sämtliche Familien absolut nicht zur lokalen Unterschicht gehörten.

13
Die Datei (2012: 116.000 Personen) ist sehr offen und liesse sich nur mit sehr grossem Auf-

wand systematisch auswerten. Das lag ausserhalb meines Zeitbudgets.
Siehe aber Abschnitt 4.2. Dort finden sich einige Zahlen zum Bistum St. Gallen.
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Familie 1

Anton Röösli, Vormühle, Schüpfheim, 1812-

oo 1837 Cousine Magdalena Röösli, 1805-1880
Josef 1838-1838, Magdalena 1841-1841, Knabe 1841-1841, Anton 1844-1848,
Josef 1846-1847

Wenige Jahre, nachdem das letzte Kind der Familie Röösli 1848 mit vier Jah-

ren gestorben war, hat mein Ururgrossvater deren Liegenschaft ersteigert.
Weil ich den Grund für die Versteigerung erfahren wollte, habe ich mich vor
einigen Jahren mit der Situation der Vorbesitzer-Familie Röösli befasst und bin

erschrocken. Da ist ein hoffnungsvolles Ehepaar, aber ein Kind nach dem an-
dem stirbt, kaum geboren, weg. Schrecklich. Anschliessend habe ich die Ver-
wandtschaft der Eltern geprüft und festgestellt, dass sie Cousin und Cousine

waren. Besonders hohe Kindersterblichkeit als Indiz für nahe Verwandtschaft?
Das Thema der vorliegenden Arbeit war geboren.

Familie 2

Elternpaar oo 1883 (Cousin und Cousine)
Sohn x, Schüpfheim, 1896-1960

oo 1938 y, * 1938 (keine nähere Verwandtschaft)
Sohn 1, 1939-2011 (behindert), Sohn 2, 1941-2003 (behindert), Tochter, *1944
(vollständig gesund)

Die Familie war und ist mir gut bekannt. Erst relativ spät habe ich gemerkt,
dass die Grosseltern der unselbständigen Söhne 1883 mit Dispens im zweiten
Grad geheiratet hatten. In der ersten Generation war die Kindersterblichkeit
eher hoch, aber sonst sind keine negativen Folgen bekannt. Dass Erbschäden

erst eine Generation später auftreten, ist ein öfter besprochenes Phänomen.

7. Parallele zum Familienbild der Literatur

Inzucht, ein Phänomen eingeschlossener und abseits gelegener Bergtäler:
Diese Vorstellung hat, wie jedes Vorurteil, selbstverständlich einen gewissen
Realitätsgehalt. - Ein Weiterbildungsanlass für Deutschlehrer war Anlass, diese

Vorstellung, die auch meine war, zu überprüfen. Wolfgang Lukas^ referierte
über das Familienbild in der Literatur der Biedermeierzeit. Hier das Referat in

Kürzestform:

Heute (2012) Professor für neuere deutsche Literatur in Wuppertal.

54 /Vöde l/erwandtsc/ra/f u/id fded/spens - Dor/der Cous/'n d/'e Cous/ne de/'roten?



In der Goethezeit gibt es in literarischen Erzählungen folgendes Grundmus-
ter: Ein männlicher Jugendlicher zieht von zu Hause fort und erlebt die stürmi-
sehe oder romantische Zeit der Ablösung von zu Hause. Er durchschreitet einen
natürlichen Prozess von der Stammfamilie hin zur Privatfamilie. Dieser Prozess

galt damals und gilt unter Psychologen heute als normal, gesund und wichtig.
In der Biedermeierzeit ab etwa 1820 hat sich eine deutliche Veränderung er-
geben hin zu einer ungesunden Entwicklung. Die Sexualität gilt als bedrohlich,
wild, animalisch, hässlich, schmutzig. In den literarischen Werken kommen die

jungen werbenden Männer jetzt aus der Fremde, aus dem Ausland. Sie bre-
chen wie Wilde in die Familienidylle ein. Eltern und Geschwister reagieren ab-

wehrend, ja geradezu eifersüchtig. Wenn Ehen zustande kommen und gelin-

gen, dann bei unerotischen, sanften Menschen, die möglichst aus dem glei-
chen Raum, ja sogar aus dem nächsten Umkreis der Familie stammen. In dieser
Situation sind normale Ablösung und Reifung nicht möglich. An ihre Stelle tritt
die Selbstzähmung. Die Figuren müssen sich im entsagungsvollen Leben ein-
richten. Die Beziehung unter Familienmitgliedern ist merkwürdig: Sie sprechen
manchmal wie Liebende miteinander. Sie wirken auf heutige Leser gelegentlich
inzestuös. - Literarische Texte aus dieser Zeit lesen sich, so die Erkenntnis, wie
Handlungsanleitungen zu einer handfesten Neurose. Adalbert Stifter zum Bei-

spiel beschreibt Figuren so, wie es im kollektiven Empfinden seiner Zeit richtig
war. Erotik war zum feindlichen Prinzip geworden und die Familie der Rückzug-

sort der Menschen gegen diese feindliche Macht.
Mein Aha-Erlebnis war perfekt: Für eben diese Zeit hatte ich - wie oben

formuliert - eine Häufung von Ehen zwischen Cousin und Cousine festgestellt.
Meine Beobachtung im Entlebuch entsprach einer Entwicklung, die man im

ganzen deutschsprachigen Raum feststellen konnte. Die Korrelation zwischen

Literatur und Dateibefund war frappant. Offensichtlich war die Einengung des

Brautkreises nicht nur ein Phänomen abgeschlossener katholischer Talschaf-

ten, sondern eine grossräumige bürgerliche Zeiterscheinung. Erst später sind

mir Untersuchungen begegnet, die dieses Phänomen aufs Deutlichste bele-

Aus einer Studie über Neckarhausen (Sabean, Kinship in Neckarhausen) kann man folgendes
herauslesen: Der Ansatz zeigt, „dass in der ersten betrachteten Kohorte (1700-1709) 25 Prozent
der Heiraten zwischen Verwandten erfolgten, alle zwischen affinalen Verwandten (Verschwäger-
ten). In der letzten Kohorte (1860-1869) betrug der Anteil dann 49 Prozent, und die Mehrheit
dieser Verwandtenehen war jetzt konsanguiner Art, darunter viele zwischen Cousins und Cousi-

nen" (Mathieu, Ein Cousin an jeder Zaunlücke, 57). - „So ist in Betracht zu ziehen, dass sich

Konzept und Umfang der Bedeutung von Inzest in den letzten 200-250 Jahren rasant verändert
haben. Diese Veränderung beruht auf Verschiebungen in der Sichtweise und Erfahrung von
Verwandtschaft, enger und weit entfernter, von Schwägerschaft und Patenschaft. Für diese

Definitionen von Nähe und Ferne und die damit verbundenen Liebesverbote waren die christli-
chen Verbote von Verwandtenehen von entscheidender Bedeutung. [...] Heiraten wollten einan-
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8. Umgang mit den Folgen - Beispiele

Familie 3

Melchior Schmid (1), Argentinien, 1826-
1876

1. oo 1852 Schüpfheim, Cousine

Magdalena Unternährer, Entlebuch,
1826-1891
a) Melchior (2) Schmid 1853-1908,

Schüpfheim, Wolhusen
b) Josefine Schmid+1900

2. oo Maria Cabrai (bei Eheschluss um
1866 in Argentinien 17 Jahre)
a) Juan Schmid, ledig, um 1867-
b) Amelia Schmid de Bonnet, um

1868-1976
c) Victoria Schmid de Rogers, um

1870-1909
d) Enriqueta Schmid de Lucero, um

1872-1954

Melchior Schmid (1) von Schüpfheim war der Bruder meines Ururgrossva-
ters. Er war ein strammer Mann, Leutnant, von Beruf Käser, Handelsmann oh-

ne Patent und nachlässig in der Rechnungsführung. Zudem sollte er - beson-
ders die Schwester bedrängte ihn - nicht die Frau heiraten, die er mochte, das

Lombach Leni, sondern seine Cousine aus Entlebuch. „Geld musste zu Geld", so

meine Grosstante. Melchior geriet auf die schiefe Bahn. Am Tag der Geburt
seines Stammhalters wurde er in Untersuchungshaft genommen. Später ent-
zog er sich der Zuchthausstrafe durch Flucht in den Krimkrieg und nach Argen-
tinien und versuchte dort Fuss zu fassen. Endlich heiratete er eine sehr junge
Portugiesin und gründete eine liebenswerte, gesunde zweite Familie, deren
Angehörige sehr alt wurden (Tochter Amelie wurde 107 Jahre), die es zu etwas

der nun jene, die es zuvor nicht gewagt hätten, diese Forderung zu erheben - wie die Stiefmüt-
ter und Stiefsöhne. Und Schwager und Schwägerin fanden es zunehmend befremdend, ihre

Beziehung als Verwandtschaft aufzufassen und daraus ein Eheverbot abzuleiten. Cousins und

Cousinen, Onkel und Nichten, Tanten und Neffen traten aus einer zumindest weitgehend res-

pektierten Verwandtschaftsordnung aus und sprachen von (Geschlechter-)Liebe" (Saurer, For-

men von Verwandtschaft, 255f.)
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brachten, eine Schule gründeten, als Politiker und Juristen wirkten, Bismark
und Napoleon hiessen oder stramme Peronisten waren. Melchior aber blieb

unglücklich und starb mit 49 Jahren an innerer Verkümmerung. Seine Tochter
aus erster Ehe litt an einem offenen Rachen, wurde schwermütig und erhängte
sich mit 45 Jahren. Ihr Schicksal war in der Familie immer tabu gewesen. Der
Sohn dagegen (Melchior 2) war völlig gesund, litt einzig daran, dass ihm Vater
und Reputation fehlten.

Melchior Schmid (2), 1853-1908

1. oo 1885 Maria Renggli, 1860-1899
a) Maximilian, 1886-1983
b) Maria Paulina, 1887-1913
c) Sophie Franziska, 1888-1888
d) Maria Margrit Sophie, 1890-1892
e) Juliana Josefa, 1891-1975
f) Margrit Sophie,1894-1894
g) Karl Walter, 1895-1896
h) Otto Jakob, 1896-1897

2. oo 1901 Nina Bucher, 1898-1937
a) Otto, 1903-1981
b) Aloisia Frieda, 1904-1905
c) Frieda, 1906-1983
d) Lena, 1908-2003

In der nächsten Generation aber schlug das Schicksal auch bei ihm zu: Eine

Tochter starb mit 26 Jahren, laut Sterbebuch an „Idiotie". Sechs weitere Kinder
starben als Säuglinge oder spätestens mit zwei Jahren. Drei überlebende Kin-

der kamen glimpflich davon: Eines davon, der älteste Sohn, war nur schwerhö-
rig, aber vererbte dieses Leiden in männlicher Linie hartnäckig über zwei Gene-

rationen. Jemand aus der Familie litt unter der Geschichte von Melchior 1 und
2 und ist jetzt überaus stolz, dass unter deren Nachkommen wieder Leute sind,
die es zu etwas gebracht haben: Geschäftsleute, Texter, Gemeinde- und Kan-

tonsräte, ein Auslandkorrespondent und sogar ein Bundesparlamentarier. - An

diesem Beispiel sieht man besonders gut, wie das Selbstbild einer Familie über
mehrere Generationen hinweg von Irritation überdeckt sein kann. In diesem
Fall war die Irritation besonders gross, weil das Gefühl von Schuld und verlöre-
ner Ehre aus zwei mächtigen Quellen gespeist wurde.
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Familie 4

Friedrich Birrer, Romoos, Ebikon, 1859-1926

oo 1888 Romoos, Cousine Karoline Koch, Romoos, Ebikon, 1865-1912

a) Fritz 1889-1963
b) Anna 1890-1943
c) Maria 1891-1972
d) Anton 1892-1938
e) Josefine 1893-1981
f) Katharina 1894-1927
g) Franz 1895-1965
h) Rosa 1896-1978
i) Lina 1897-1929

j) Josef 1898-1948
k) Knabe 1900-1900
I) Theodor 1901-1901

m) Margrit 1901-1992
n) Ida 1902-

o) Hans 1903-1976
p) Karl 1906-1980
q) Philipp 1909-1990

Friedrich Birrer war der Bruder meiner Urgossmutter mütterlicherseits. Aus

dieser Ecke kam viel Warmherzigkeit und Fröhlichkeit in meine Familie. Fried-
rieh hatte in Romoos eine Cousine geheiratet, die ihm 17 Kinder gebar, von
denen „nur" zwei bei der Geburt oder unmittelbar danach wegstarben. Es gab
keine degenerativen Anzeichen. Stolz präsentieren die Eltern auf der abgebil-
deten Fotografie ihre grosse Kinderschar. Dieses Foto entstand im Herbst 1909
in Romoos. Im März 1910 verliess die Familie ihre Heimat und trat die Pacht

des Staatsbetriebes Althof in Ebikon an (Aregger 2009, 191). Zu diesem guten
Pachthof war der Familienvater wohl gekommen, weil er Grossrat war. Das

grösste Leid traf die Familie, als zwei Jahre später die Gattin und Mutter starb.

Trotz naher Verwandtschaft der Eltern und dem frühen Tod der Mutter waren
bei den 15 Kindern kaum relevante Auffälligkeiten zu beobachten. Niemand
hätte in dieser grossen Familie von Auffälligkeit gesprochen.
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Abb. 11.- F/7ec/n'cb ß/rrer
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>4ibjb. 12: Foto i/om F/enbst 1903 /'n Romoos, (Interhus. /m/o/gendeu März zog ä/'e Farn/'-

//e nach Fb/7con. D/'e Mutter, deren Jüngstes /C/'nd - Pb/7/pp - ou/ c/em ß/'/d e/'nen prom/'-
nenten P/otz einnimmt, starb zwei labre später.

Josefine, 1893-1984

oo Josef NN

a) Berta 1923-1993
b) Josef 1925-1962
c) Maria 1926-2010
d) Alois 1928

e) Theres 1929

f) Trudi 1930

g) Annal933

In der Familie eines dieser Kinder, von Josefine, war das Bewusstsein da, die

Eltern oder Grosseltern hätten sich durch zu nahe Ehe schuldig gemacht:
Nachdem ein intelligenter Sohn an einer schlimmen Geisteskrankheit gestor-
ben war, verzichteten vier Töchter bewusst auf eine Ehe. Nur zwei Geschwister
heirateten nach etlichem Zögern, ohne böse Folgen. Die mir gut bekannte Fa-

milie ist das Muster einer initiativen, lebendigen, umgänglichen, fröhlichen
Familie.
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Familie 5

Mein Grossvater und meine Grosstante

Abb. 13: Foto um 1900: L/'nks mein l/rurgrossvoter, iandw/rf, Ä/p/er, Po//t//cer, D/cbfer,
bodenständ/g, m/t SO nocb wacb, aber von der Po//'t/7c geze/cbnet; ci/'e Urgrosse/tern
(Coucous/n und Coucous/neJ /'m \/o//jbes/tz /'tirer /Crö/te; dos /Wädcben //n/cs, später Gott/n

von Regierungsrot Fm/7 Fmmenegger, wurde 102, der Knabe, me/'n Grossvater, 94 lotire
o/t.

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts fürchtete man offenbar zu nahe Ver-
wandtschaft und vermied allzu nahe Ehen. Die Arbeiterfrage hatte das Auge
für soziale Fehlentwicklungen geschärft, Alkoholismus wurde als Problem er-
kannt, Fetzen der Vererbungslehre wurden Allgemeingut, die Psychologie
Freuds öffnete den Blick auf die Abgründe des Lebens.

Diese Sensibilität war die Grundstimmung der Zeit, in der mein Grossvater
erwachsen wurde. Und darum geriet er in Panik, man darf es durchaus so for-
mulieren. Seine genetische Vielfalt war im damals verbreiteten Rahmen einge-
schränkt. Seine Eltern waren Coucousin und Coucousine, womit sein Ahnenver-
lust 2 von 16 betrug. Zudem gab es in der Familie seiner Mutter Alkoholismus,
der zu dieser Zeit vererbt erschien. Zwei Dinge also wollte mein Grossvater
bewusst vermeiden: Erbschäden (degenerative Krankheiten) und Alkoholis-
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mus. Und zweierlei hat er getan: Er hat bewusst nie ein Glas Alkohol angerührt
und hat über Parteigrenzen hinweg „frisches Blut" geheiratet. Ob es ihm ge-
lang? Den Alkohol hat er besiegt. Dass fünf von zehn Kindern frühzeitig gestor-
ben sind, hat er den schwierigen zwanziger Jahren zugeschrieben.

Abb. 14: Iber Ab/ie/ige/ierat/'onen von Fbeodor Scbm/'d (1890-1984,).' D/'e F/tern s/'nd /'m

dr/tten Grad aZ verwandt. Das geme/'nsame Abnenpaar /'st der F/üebüttesöpp/7/' and
se/'ne Frau Annamar/'e. Der b/'er s/'cbfbare Abnenver/ust beträgt 2 von 16. M/e/ter zurück
/'st v/'e/es n/'cbt bekannt, /mmerb/'m Zwe/' Generat/'onen /rüber bat aucb /Wagda/ena
Scbm/'d (ganz recbfsj d/'e g/e/'cben l/ore/tern. Se/' iakob Scbm/'d (ganz obenj dauert es

etwas /änger, näm//'cb /ün/ Generat/'onen. An d/'esen Ste//en /'st Abnenver/ust konkret
/estste//bar. Ob aucb d/'e v/'er g/e/'cbrang/'gen Abnen m/'t dem A/amen Sengg//' zum Ab-
nenver/ust be/'fragen, /'st m/'r b/'sber n/'cbt bekannt.

Bei seiner Schwester, meiner Grosstante, war es anders. Sie liebte ihren

Coucousin, und erst nach langen, schmerzvollen inneren Kämpfen konnte sie

sich zur Heirat durchringen - und blieb kinderlos. Warum sie kinderlos war?
Bestimmt nicht wegen Heirat im dritten Grad. Sie selber glaubte, es sei wegen
Heirat ihrer Eltern im dritten Grad. Aber selbstverständlich gibt es auch andere
Gründe für Kinderlosigkeit. Und damit kommen wir zur Diskussion heute.
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9. Diskussion heute

9.1 Einleitende Feststellung

insgesamt, so die grundlegendste Feststellung, ist Verwandtschaft über
mehrere Grade hinweg eine schwindende Vorstellung. Das findet darin seinen

Ausdruck, dass sich viele nicht über Verwandtschaft definieren oder dass neue
Familienformen oder Formen der Partnerschaft alte Vorstellungen von Ver-
wandtschaft aufweichen. Die Gesetzgebung verläuft parallel zu dieser Entwick-

lung. Bezüglich Eheschiuss sind laut aktuellem CIC nur noch Ehen zwischen

Cousin und Cousine verboten, und heutige Staaten lassen auch diese Ehe zu,

ohne dass es deswegen zu einer grossen Zahl solcher Ehen gekommen wäre.
Wenn im 20. Jahrhundert nahe Ehen von Bedeutung waren, dann höchstens,
weil man noch an der Erblast des 19. Jahrhunderts trug. Im übrigen war das

Problem aus zwei Gründen weitgehend aus dem Bewusstsein verschwunden:
Seit hundert Jahren hat der Radius der Partnersuche aus Mobilitätsgründen
enorm zugenommen und die Sensibilität war gewissermassen verinnerlicht
oder auf nächster Stufe tabuisiert. Nach den Verirrungen der nationalsozialisti-
sehen Rassenlehre überliess man die Inzucht der Tier- und Pflanzenzucht. Erst

in neuester Zeit ist die Diskussion wiederum entflammt. Grund dafür sind drei

Erfahrungen: Die zahlreich aufgedeckten Fälle sexuellen Missbrauchs in der
Familie haben die Abscheu vor Inzest allgemein aufgeweckt. Im Gegenzug ha-

ben die Geschwister Patrick Stübing und Susan Karolewski aus Leipzig, welche
vier gemeinsame Kinder haben, die europäische Rechtsprechung bezüglich
einvernehmlichen Inzests und Inzestehe herausgefordert (Spiegel Online

2008). " Schliesslich wurde die alte Frage - die Titelfrage dieser Arbeit - neu
belebt: In der türkischen Oase in Berlin werden oft Ehen zwischen Cousin und

Cousine geschlossen. Stellvertretend für viele trat die Geschichte von Ali, Emi-

' ' Der entsprechende Bericht (Spiegel online 2008) lautet: Patrick Stübing, Inzest-Täter, zieht

vor europäischen Gerichtshof. Es /st d/'e /etzte //istanz: Der wegen /nzests verurfe/'/te Patr/cb

Stüb/'ng hat Beschwerde be/'m Europö/scbe/1 Ger/cbtsbo//ur Adenschenrechte e/nge/egt. Derfunge
Adann zeugte m/t se/'ner Schwester Susan /C. Wer K/nder und wurde desha/b mebr/acb zu Ha/tstra-
/en verurfe/'/t.

Le/pz/'g - Stüb/ng macht nach /n/ormat/'onen des SP/EGE/.5 ge/tend, d/'e l/rte/'/e ver/etzten se/'n

Recht au/ "Achtung des Pr/Vat- und Pam///en/ebens". D/'e R/'cbtersprücbe er/ü//ten he/n "dr/ngen-
des soz/a/es ßedur/n/'s", so der Anwa/t des /C/ägers Endr/7c l/lä/he/m. Zudem hätten d/'e deutschen
Gerichte /'hren "Sp/'e/raum" zur Beachtung der Europä/'schen Menscbenrecbfs/convent/on "vö///'g

verbannt". Der /nzest habe n/'cht /'n e/'ner bestehenden Pam/7/'e stattge/unden; v/'e/mehr hätten
erst d/'e l/erurte/'/ungen d/'e "durch d/'e L/'ebe zw/'scben den Geschw/'stern" entstandene neue Farn/'-

//'e "ause/'nander gerissen". Stüb/'ng war getrennt von se/'ner Schwester au/gewachsen und hatte
d/'ese erst/'m Erwachsenena/ter hennenge/ernt. Er s/'tzt zur Ze/'t/'n der Just/'zvo//zugsansta/t te/'pz/'g
e/'ne 13-monat/'ge Reststra/e ab. E/'ne Ver/assungsbesch werde Stüb/'ngs hatte das Kar/sruher
Gericht /'m Februar m/'f 7:1 St/'mmen zurücbgew/'esen.
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ne und Serkan G. in den Vordergrund (Die Welt online 2007). Ehen zwischen
Cousin und Cousine ersten Grades sind weltweit gesehen extrem häufig, ma-
chen sie doch in den islamischen Ländern von Afrika bis Südostasien 20-50
Prozent aller Ehen aus (Cavalli-Sforza 2004, 284). - Die Entwicklung geht ein-
deutig in Richtung Auflösung möglichst aller Verbote bezüglich Ehe, Partner-
schaft und einvernehmlichem Sex unter Erwachsenen. Dabei gilt, dass die USA

die Frage restriktiver beurteilt als Europa, die Bürger restriktiver als die Ge-

setzgeber und Rechte restriktiver als Linke.

9.2 Populäre Diskussion

Die populäre Diskussion findet am Stammtisch und im Internet statt, be-
sonders in Internetforen. Sie verläuft immer kontrovers und oft weniger als

mehr kenntnisreich. Aber die allgemeine Richtung ist immer gut zu erkennen.
Hier wenige beliebige Beispiele:

- Verwar/dfe/iehe zw/'schen Cous/'/ie une/ Cous/'n Ee/'n R/'s/'Eo (T/'te/ e/'ner 1/1/ehs/'-

tej.

- M/t der Cous/'ne sch/a/e/i? oj Mach so etwas n/cht. Das nennt man /nzucht.
Das /'st pervers und w/'derwärt/'g - sch//e/?//ch /'st c/as d/'e Verwandtscha/t.
Mache so etwas n/'cht, auch n/'cht m/'f Schutz, /nzucht /'st ne große ßo//e. hj
1/1/as /aherscht du? Das /'st Ee/'ne /nzucht, da s/'e we/'t ent/ernt verwandt s/'nd.

Da Ea/i/i das auch n/'cht zu M/'ssh/'/dungen he/' /C/'ndern etc. Eommern /n

Deutsch/and /cönnen Cous/'ns/Cous/'nen sogar he/'raten (Forum,).

- E/'nen ßewe/'s da/ür, dass /nzest-Eïnder von E/tern, deren Erhan/agen gesund
s/'nd, EränEer se/'en oder eher ge/'st/'g heh/'ndert a/s E/'/ider A//'cht- Verwandter,
g/'bt es n/'cht. 1/1/enn der Cous/'n m/'t der Cous/'ne sch/ä/t, /'st das Ee/'n /nzest /'n

Deutsch/and, PunEt/ Ühr/'gens; ßeh/'nderte dür/en auch /C/'nder heEomme/i,
auch wenn zu he/ürchfen steht, dass d/'ese auch heh/'ndert s/'nd. A//es andere
wäre /Vaz/'-Po//'t/'E.' (EorumJ

Wenn man sich lange genug mit Aussagen aus solchen Foren herumschlägt,
werden, eingebettet in viel Schrott, fast alle wichtigen Informationen mitgelie-
fert. Ergiebiger ist allerdings die wissenschaftliche Diskussion. Bei meiner Re-

cherche hat mich der Aufsatz einer Literaturprofessorin aus München, damals

Konstanz, ungeheuer fasziniert (Lüdemann 2007).
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9.3 Drei Argumente: Volksgesundheit, Freiheit, Gesellschafts-

fähigkeit

Die Sorge um die Volksgesundheit ist von jeher ein wichtiges Argument da-

für, die eheliche Freiheit einzuschränken. Darin unterscheidet sich das Volks-

empfinden nicht von der Gesetzgebung. Allerdings finden Humangenetiker und
Ärzte (Müller 2005) unsere Eheverbote heute zunehmend als untaugliches
Mittel. Sie setzen erstens im Risikofall lieber auf verhüteten Sex, auf Risikobe-

ratung und/oder auf pränatale Untersuchung." Zweitens sind ihrer Meinung
nach die Unterschiede gegenüber dem Basisrisiko gar nicht so bedeutend, wie
einhellig anerkannte Risikotabellen zeigen. Drittens müsste man, wenn es wirk-
lieh um Volksgesundheit ginge, Personen mit Erbschäden, Behinderten und

Frauen über dreissig ebenfalls verbieten, Kinder zu zeugen. Viertens glaubt
man, nach der Nazizeit sei es nicht mehr möglich, Rassenhygiene zu verordnen.
So scheint heute das Argument Volksgesundheit für Verbote nicht mehr zu

taugen.

Basisrisiko im Durchschnitt aller 3%

Risiko Coucousin-Coucousine (dritter Grad aZ) 4%

Risiko Cousin-Cousine (zweiter Grad aZ) 6%

Risiko Halbgeschwister (erster Grad aZ) 12.5 %

Risko Inzest: Eltern-Kind oder Geschwister (erster grad aZ) 50%

7a£>. 5: R/s//cotabe//e (Mü//er2005j

Ein zweites Argument für die Beseitigung von Verboten wird oft auch von
Juristen vorgebracht, das Persönlichkeitsrecht auf sexuelle Selbstbestimmung.
Auch Patrick Stübing (siehe oben) nimmt dieses Recht für sich in Anspruch. -
Nicht angetastet wurde die strafrechtliche Verfolgung von sexuellem Miss-
brauch und nicht einvernehmlichem Sex ausserhalb der Ehe.

Bei beschriebenem Stand der Dinge sehen viele keine Möglichkeit, in Zu-

kunft Verbote zu rechtfertigen. In diesem Licht betrachtet sind Gegner einer
weiteren Liberalisierung dann Leute, die die alten Vorurteile und Ängste noch

nicht abgeworfen haben. Doch hier setzt Susanne Lüdemann ein. Sie argumen-
tiert kulturphilosophisch, ethnologisch oder psychologisch und es besteht kein

18
Siehe dagegen ältere Untersuchungen, in deren Titel „Erbbiologische Bestandesaufnahme"

steht (Wieser 1952, Hauser 1940, Ruepp 1935 und Gysi 1951). Wie aktuell oder zeitbedingt diese

Publikationen sind, wäre zu überprüfen.
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Zweifel daran, dass sie Verbote für zwingend hält, weil sonst die Wir-Bildung,
die Gesellschaftsfähigkeit, auf der Strecke bleibt. Dazu seien - diese Arbeit
abschliessend - einige kluge Stellen zitiert.

„Dos //izesfverbof, schre/'/bt /n d/esem S/'nne C/auc/e hév/'-Sfrauss, /st we/i/ger
e/'ne Rege/, d/'e es untersagt, d/e Mutter, Schwester oder Tochter zu he/roten,
o/s we/me/ir e/'ne Rege/, d/'e dazu zw/'ngt, d/'e Mutter, Schwester oder Tochter
anderen zu gehen"" ftüdemonn 2007, 7J.

„Dos /nzestverhot oder, o//geme/'ner ge/osst, d/'e Exv'stenz von h/e/'rotsrege/n,
d/'e hest/'mmte Sexua/ob/ekte untersogen (deren Art und Anzab/ /'m ühr/'gen
ze/'t//'ch und röum//'ch stark vor/'/'eren kannj, ersche/'nt h/'er o/s Exogom/'egehot/"
dos den Austausch von Ehepartnern zw/'schen den Eom/7/'en goront/'ert und /'nso-

/ern den Grund/ür d/'e Entstehung/om/7/'enühergre//ender Gese//scho/tsverhön-
de /egt"(tüdemann 2007, 7J.

„Dos /nzestverhot ersche/'nt dom/'t aus /cu/turw/ssenscho/t//cher Perspekf/'ve
o/s der zentro/e Mechon/'smus, der ku/tur ermög//cht und z/'v/7/'sotor/'sche Stög-
not/'on verh/'ndert"(7.üdemann 2007, 7J.

„Daraus erhe//t, dass der /Comp/ex /nzest /'m kern d/'e Prob/emaf/'k e/'ner

Grenzz/'ehung dorste//t: der Grenze zw/'schen /Vöhe und D/'stonz, t/ehe und Se-

xua//'föf, i/erwondtscho/t und Gese//scha/f, soz/'o/ geachteten oder geächteten
ßez/'ehungen"(tüdemann 2007, SJ.

„E/'ne grund/egende Punkt/'on von /7e/'rotsverhoten /'st es o/so, dos System der

Verwandtscha/t o/s so/ches /'ntokt zu ho/ten, und es g/'ht ke/'ne Verwandt-
scho/tsordnung, d/'e ohne so/che verbotenen Pos/'t/'onen auskommt.^ fo/g//'ch
hat dos /nzestverhot m/'t der Verh/'nderung genet/'scher Schäden sehr wen/'g,
sehr v/'e/ dagegen m/'t e/ementoren Mechon/'smen von DZ/ferenz/erung und Re-

z/'proz/'tät zu tun, d/'e o/s d/'e unm/tte/horsten Formen betrachtet werden kön-

nen, /'n denen s/'ch der L/ntersch/'ed zw/'schen dem Se/hst und dem Anderen, dem

E/'genen und dem Fremden, arf/'ku//'eren und /'ntegr/'eren /ässf" (tüdemann 2007,
lOj.

" Gesellschaft bilden, sich öffnen, indem man den Kreis der Familie sprengt, das wird schon im

ältesten CIC als Argument für Eheverbote diskutiert. Wenn bei Melchior Schmid (1) durch Heirat
„Geld zu Geld" kommen soll, dann liegt genau ein solcher Verstoss gegen die Öffnung hin zu

grösseren gesellschaftlichen Verbänden vor.
20

Gebot, sich den Ehepartner von auswärts zu holen.
21

In mythologischen Geschichten kommt Inzest immer wieder vor. Im positiven Sinne kann der
Inzest zur Genese eines Helden dienen. Sonst aber liegt immer eine schwere Störung der gesell-
schaftlichen und gelegentlich der moralischen Ordnung vor (Ödipus, Gregorius). „Geschwisterin-
zest ist vor allem eine soziale Katastrophe: Dekonstruktion der Unterschiede auf der horizonta-
len Ebene der Generation. Bruder und Schwester werden zu Gatten, die unumstössliche Ord-

nung der Genealogie ist zerstört [...]." (Strohschneider, Inzest 122, zitiert nach Weitbrecht, Ge-

nealogie 282).
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10. Adressen der bischöflichen Archive

Für Archivalien der evangelisch-reformierten Kantonalkirchen sind vermut-
lieh die Staatsarchive die besten Anlaufstellen. Siehe Internetseite „Archive der
Schweiz".

Die eigentlichen Dispensakten der katholischen Kirche, auf die Schweiz be-

zogen, die Akten der Nuntiatur in Luzern, wären in Rom zu finden:"

Archivio Segreto Vaticano, Archivio della Nunziatura in Lucerna 278, fol. 468-553. Diese

Akten einzusehen war mir nicht möglich. Über diese Nuntiatur beachte auch die

Publikationen von Fink und Henggeier im Literaturverzeichnis.
Im Folgenden sind die bischöflichen Archive der Schweiz aufgelistet.
Basel: Bischöfliches Archiv der Diözese Basel, Baselstrasse 58, 5401 Solothurn.

archiv@bistum-basel.ch / 032 625 58 19, Rolf Fäs, Archivar.
Chur: Bischöfliches Archiv Chur, Hof 19, 7000 Chur. fischer@bistum-chur / 081 258 60

40

Einsiedeln: Klosterarchiv Einsiedeln, c/o Kloster Einsiedeln, Postfach, CH-8840 Einsie-

dein.

archivar@klosterarchiv.ch
Fribourg, Lausanne und Genf : Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, Archives épis-

copales: Case Postale 271, Rue de Lausanne 86,1701 Fribourg.
archives@diocese-lgf.ch +41 26 347 48 50.

Lugano: Bistum Lugano, Bischöfliches Archiv, Curia Vescovile, via Borghetto 6, CH-6900

Lugano.Tel.: +41 (0)91 236081.
Saint -Maurice : Fondation des Archives historiques de l'Abbaye de Saint-Maurice, Case

postale 34, CH - 1890 Saint-Maurice. Email: info@digi-archives.org
Sitten: Archiv des Domkapitels Sitten (ACS), Domherr Josef Sarbach, Archivar, Place de

la Cathédrale 1, CH-1950 Sitten. Mail: chapitre@bluewin.ch
St. Gallen: Bischöfliches Archiv St. Gallen, Postfach 263, Klosterhof 6b, 9001 St. Gallen.

archiv@bistum-stgallen.ch / Stefan Kemmer, Archivar 071 227 33 66,

kemmer@bistum-stgallen.ch.
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